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Anträge des Präsidiums für die Mitgliederversammlung (MV)  
am 01.12.2025 auf Änderung der Vereinssatzung  
 
Die beantragten Änderungen sind rot (neu) bzw. durch Streichung 
dargestellt. 
 
1)  § 7 Erwerb der Mitgliedschaft 
 

(1)  
Jede unbescholtene Person kann Mitglied werden. Erforderlich ist ein 
schriftlicher Antrag in Textform per E-Mail über DFBnet, der eigenhän-
dig unterschrieben ist und der zugleich die Vereinssatzung und -Ordnun-
gen anerkennt. 
 
(2) Bei der Antragstellung Jugendlicher ist zusätzlich die schriftliche Zu-
stimmung/Genehmigung des ein gesetzlicher Vertreter als Antragstel-
ler erforderlich. 
 
 
2) § 9 Pflichten der Mitglieder 
 
(6)  
Aktive Fußballsportler dürfen nicht gleichzeitig in einem anderen Verein 
aktiv dem Fußballspiel nachgehen. 
Nachfolgenden Absätze 7-9 ändern sich in 6 - 8  
 
3)  § 10 Ende der Mitgliedschaft 
 
(2)  
Nach Beendigung der Mitgliedschaft sind alle dem Verein gehörenden Ge-
genstände zurückzugeben, Auch der Mitgliedsausweis ist zurückzu-
reichen, andernfalls wird eine Verlustgebühr fällig. 
 
(3)  
Die Austrittserklärung muss kann schriftlich bei der Postadresse des Ver-
eins eingehen oder per E-Mail (bevorzugt) an die auf der Homepage 
des Vereins veröffentlichte Mitgliederverwaltung. Der Austritt aus dem 
Verein ist mit einmonatiger Kündigungsfrist zum 30. Juni und 31. Dezem-
ber möglich. 
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4) § 11 Beiträge und Vereinsgebühren 
(2)  
Die unter Umständen anfallende Gebühr für den Verlust des Mitgliedsaus-
weises wird vom Präsidium festgesetzt 
 
Nachfolgende Absätze 3 – 6 ändern sich in 2 - 5 
 
5) § 5 Ziele, Sonstiges 

 
(2) Satz 4 
Der Verein tritt jeglicher Diskriminierung – insbesondere aufgrund 
von Geschlecht, geschlechtlicher Identität, sexueller Identität, Ge-
schlechtsausdruck, körperlicher Merkmale, gesellschaftlicher Stel-
lung, sozialer Herkunft, physischer/psychischer Einschränkung oder 
Behinderung, Staatsangehörigkeit, ethnischer Zugehörigkeit oder 
Herkunft, Religion, Weltanschauung sowie Alter – entschieden und 
aktiv entgegen. 
 

 
(6) 
Der Verein räumt allen Bevölkerungsgruppen gleiche Rechte und 
gleichen Zugang zu allen Ämtern ein. Er fördert eine gleichberech-
tigte Teilhabe aller Menschen im organisierten Sport, wahrt den 
Grundsatz parteipolitischer sowie konfessioneller Neutralität und 
vertritt die Grundsätze religiöser, ethnischer und weltanschaulicher 
Toleranz. Er verurteilt rassistische, verfassungs- und fremdenfeind-
liche Bestrebungen. Er tritt allen extremistischen Bestrebungen ent-
schieden entgegen und bietet nur solchen Personen die Mitglied-
schaft an, die sich zu freiheitlich demokratischen Grundsätzen be-
kennen. 
 
(7) 
Der Verein verurteilt jegliche Form von Gewalt, unabhängig davon, 
ob sie körperlicher, seelischer oder sexualisierter Art ist. Er stellt 
sich zur Aufgabe, Maßnahmen zum Schutz der Kinder, Jugendlichen 
und Erwachsenen vor jeder Art von Gewalt zu initiieren 
 

Begründung: 
 
Aktuellen Gegebenheiten angepasst, weitere Begründungen erfolgen 
mündlich auf der MV.  


